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Erste Hilfe im Betrieb - Ersthelfer 
 
aus SGB VII Prävention 
§ 23 Aus- und Fortbildung 
(1) Die Unfallversicherungsträger haben für die erforderliche Aus- und Fortbildung der Personen in den 

Unternehmen zu sorgen, die mit der Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie mit der Ersten 
Hilfe betraut sind. Für nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu verpflichtende Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 
die nicht dem Unternehmen angehören, können die Unfallversicherungsträger entsprechende 
Maßnahmen durchführen. Die Unfallversicherungsträger haben Unternehmer und Versicherte zur 
Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen anzuhalten.  

(2) Die Unfallversicherungsträger haben die unmittelbaren Kosten ihrer Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen sowie die erforderlichen Fahr-, Verpflegungs- und Unterbringungskosten 
zu tragen. Bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Ersthelfer, die von Dritten durchgeführt 
werden, haben die Unfallversicherungsträger nur die Lehrgangsgebühren zu tragen.  

(3) Für die Arbeitszeit, die wegen der Teilnahme an einem Lehrgang ausgefallen ist, besteht gegen den 
Unternehmer ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts.  

(4) Bei der Ausbildung von Sicherheitsbeauftragten und Fachkräften für Arbeitssicherheit sind die für 
den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden zu beteiligen. 

 
aus BGV A1 
§ 26 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer 
(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass für die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer mindestens in 

folgender Zahl zur Verfügung stehen: 
1. Bei 2 bis zu 20 anwesenden Versicherten ein Ersthelfer, 
2. bei mehr als 20 anwesenden Versicherten 

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 5 %, 
b) in sonstigen Betrieben 10 %. 

Von der Zahl der Ersthelfer nach Nummer 2 kann im Einvernehmen mit der Berufsgenossenschaft 
unter Berücksichtigung der Organisation des betrieblichen Rettungswesens und der Gefährdung 
abgewichen werden.  

(2) Der Unternehmer darf als Ersthelfer nur Personen einsetzen, die bei einer von der 
Berufsgenossenschaft für die Ausbildung zur Ersten Hilfe ermächtigten Stelle ausgebildet worden 
sind. Die Voraussetzungen für die Ermächtigung sind in der Anlage 3 zu dieser 
Unfallverhütungsvorschrift geregelt.  

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Ersthelfer in der Regel in Zeitabständen von zwei 
Jahren fortgebildet werden. Für die Fortbildung gilt Absatz 2 entsprechend.  

(4) Ist nach Art des Betriebes, insbesondere auf Grund des Umganges mit Gefahrstoffen, damit zu 
rechnen, dass bei Unfällen Maßnahmen erforderlich werden, die nicht Gegenstand der allgemeinen 
Ausbildung zum Ersthelfer gemäß Absatz 2 sind, hat der Unternehmer für die erforderliche 
zusätzliche Aus- und Fortbildung zu sorgen. 

 
§ 28 Unterstützungspflichten der Versicherten 
(1) Im Rahmen ihrer Unterstützungspflichten nach § 15 Abs. 1 haben sich Versicherte zum Ersthelfer 

ausbilden und in der Regel in Zeitabständen von zwei Jahren fortbilden zu lassen. Sie haben sich 
nach der Ausbildung für Erste-Hilfe-Leistungen zur Verfügung zu stellen. Die Versicherten brauchen 
den Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 nicht nachzukommen, soweit persönliche Gründe 
entgegenstehen.  

(2) Versicherte haben unverzüglich jeden Unfall der zuständigen betrieblichen Stelle zu melden; sind 
sie hierzu nicht im Stande, liegt die Meldepflicht bei dem Betriebsangehörigen, der von dem Unfall 
zuerst erfährt. 
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aus BGI 509 Erste Hilfe im Betrieb 
2.1 Erste Hilfe 

Bei Arbeitsunfällen zu helfen, ist Bürgerpflicht; doch Erste Hilfe will gelernt und organisiert sein. 
 Rechtsgrundlagen: 
- § 323c Strafgesetzbuch, 
- §§ 24 bis 28 der Unfallverhütungsvorschrift »Grundsätze der Prävention« (BGV A 1). 

§ 323c Strafgesetzbuch droht demjenigen Strafe an, der bei einem Unglücksfall vorsätzlich nicht 
Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm zuzumuten ist. Hilfe ist erforderlich, wenn der Verletzte 
ohne sie weiter gesundheitlich geschädigt würde und der Pflichtige die Chance hat, die Gefahr 
abzuwenden, d. h., es ihm möglich ist, in den Geschehensablauf helfend einzugreifen. Von ihm wird 
die Hilfe verlangt, die zu leisten er in der Lage ist. Sie muss zweckmäßig und rechtzeitig erfolgen. 
Zielgerichtet helfen kann nur, wer erkennen kann, welche Maßnahmen notwendig sind und diese 
auch beherrscht, also ausgebildet ist. Rechtzeitig kann die Hilfe nur erfolgen, wenn sichergestellt ist, 
dass zu jeder Zeit und an jedem Ort bei einem Unglücksfall umgehend geschultes Personal 
plangemäß eingesetzt werden kann und die notwendigen Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Eine 
Hilfe, die sich in der Möglichkeit erschöpft, einen Arzt herbeizurufen oder den Verletzten schnell ins 
Krankenhaus zu bringen, wäre für einen Notfallpatienten tödlich (siehe Abschnitte 2.3 Notfallpatient 
und 6.4 Ersthelfer - Abweichen von der festgelegten Zahl). Um irreparable Schäden und den Tod zu 
verhindern, ist Hilfe so lange erforderlich, bis die Heilbehandlung einsetzt. Lückenlose Hilfe vom Ort 
des Geschehens an bis ins Krankenhaus kann nur durch organisatorische Maßnahmen 
sichergestellt werden. 

6.4 Abweichen von der festgelegten Zahl 
Der Sicherstellung einer Versorgung der Notfallpatienten durch frühzeitiges Eintreten des 
betriebseigenen Rettungsdienstes am Ort des Geschehens und einer Versorgung Leichtverletzter in 
der betrieblichen Ambulanz soll hiermit Rechnung getragen werden. 
 

 Rechtsgrundlagen: 
 § 26 Abs. 1 der Unfallverhütungsvorschrift »Grundsätze der Prävention« (BGV A 1). 
 Von den Mindestsätzen kann nur abgewichen werden, wenn 

1. die Organisation des betrieblichen Rettungswesens und 
2. die vorhandene Gefährdung 

 es zulassen. 
Es kann nur im Einvernehmen mit der Berufsgenossenschaft von der Anzahl der vorgeschriebenen 
Ersthelfer abgewichen werden. 

 Die Herabsetzung darf nicht zum Nachteil der Verletzten oder Erkrankten werden. 
 
aus 6.4.1 Organisation 
Eine wirksamere Organisation des betrieblichen Rettungswesens lässt sich insbesondere erreichen, wenn 
- alle Mitarbeiter ständig auf die Unfallgefahren und die notwendigen Maßnahmen bei einem Unfall 

hingewiesen werden, 
- von allen Notfallorten aus schnell erreichbare Meldeanlagen geschaffen werden, 
- jedem Mitarbeiter die Fähigkeit vermittelt wird, einen Notruf richtig abzusetzen, 
- die Ersthelfer schwerpunktmäßig positioniert werden, 
- sie selbst und ihre Arbeitsplätze durch Kennzeichnung bekannt gemacht werden, 

 


